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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Ortsteil Aschendorf (Stadt Papenburg) ist im Norden der Ortschaft die Erweiterung eines 
Neubaugebiets geplant. Da sich durch die Maßnahme die Gestalt oder Nutzung von Grund-
flächen verändert und diese Veränderung die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts erheblich beeinträchtigen kann, besteht nach der zuständigen Naturschutzbehörde 
die Notwendigkeit einer speziellen artenschutzrechtliche Prüfung (saP) entsprechend den 
§§ 44 und 45 BNatSchG, die die Artengruppen Vögel (Brutvögel) und Fledermäuse umfas-
sen soll. Mit einer artenschutzrechtlichen Prüfung soll festgestellt werden, ob Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) BNatSchG vorliegen. 
Die nachfolgende Arbeit stellt die Ergebnisse der 2017 durchgeführten Kartierungen und die 
Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prüfung dar. 
 

2 Lage des Planvorhabens und Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

Das Plangebiet liegt im Norden des Ortsteils Aschendorf der Stadt Papenburg (Abbildung 1).  
Naturräumlich liegt es in der „Ostfriesisch-Oldenburgische Geest“ und gehört nach der Zu-
ordnung der Rote-Liste-Regionen und Zuordnung zu den biogeographischen Regionen nach 
FFH-Richtlinie zum Tiefland West (atlantische biogeographische Region). Das Untersu-
chungsgebiet umfasst das Plangebiet und einen 100m-Puffer-Radius, um Wechselwirkungen 
zu Habitaten benachbarter Bereiche zu erfassen. Die Ausdehnung des Untersuchungsgebie-
tes (UG) ist der Abbildung 2 zu entnehmen. Dieser Erfassungsraum für die Schutzgüter 
Brutvögel und Fledermäuse umspannt zusammen etwa 8 ha. und zeigt sich als intensiv ge-
nutzte Ackerfläche neben einer bereits bestehenden jungen Siedlungsbebauung, die etwa 
ein Viertel im Osten des UG einnimmt (s.Abbildung 2). Die Ackerfläche ist durch eine Kultur-
anpflanzung von Ziergehölzen (s. Abbildung 5 und Abbildung 6) unterbrochen. Das Alter 
dieser Bäume ist durchgehend relativ gering (<20 Jahre). Das umgebende Landschaftsbild 
ist neben der Siedlungsbebauung von Aschendorf hauptsächlich durch land- und kleinere 
forstwirtschaftliche Flächen geprägt. Die offenen landwirtschaftlichen Flächen waren in 2017 
mit Getreide bestellt. 
Etwa 500 m nördlich des UG grenzt das 8 ha große Naturschutzgebiet "Dreiberg" (NSG 
WE 00001), das älteste des ehemaligen Regierungsbezirks Weser-Ems. Es enthält unter 
anderem ein kleines schwingendes Zwischenmoor und Heideflächen (NLWKN). 
4 Kilometer südlich des UG beginnt das NSG WE 00268, die "Emsauen zwischen Herbrum 
und Vellage", Bestandteil des EU-Vogelschutzgebietes V16 "Emstal von Lathen bis Papen-
burg" mit der Kennziffer DE2909-40 sowie des FFH-Gebietes 013 "Ems" und damit Teil des 
gemeinschaftsweiten ökologischen Netzwerkes "Natura 2000". Das 4.574,00 ha große 
Schutzgebiet ist charakterisiert durch das Flusstal mit naturnahen und ausgebauten Ab-
schnitten sowie Altwässern und Auenbereichen und angrenzenden landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. Es stellt einen international bedeutenden Rast- und Überwinterungsplatz für 
Zwergschwan und Blässgans und ist ein wichtiges Brutgebiet für wiesenbrütende Limikolen-
arten sowie für Röhricht bewohnende Rallen- und Singvogelarten. (NLWKN). 
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Abbildung 1: Lage des Plangebiets im landschaftlichen Raum zwischen Papenburg und der niederländischen 

Grenze. Quelle: verändert nach Open Topomap (www. opentopomap.org). 
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Abbildung 2: Untersuchungsgebiet für Brutvögel und Fledermäuse im 100 m-Radius um das Plangebiet. 

Quelle Satellitenbild: Verändert nach Google Earth © 2016 Digital Globe 

 

3 Methodik 

Die Brutvögel  wurden nach Absprache mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde in 
6 Begehungen in den frühen Morgenstunden während des Frühjahrs und Sommers 2017 
nach den Vorgaben von Südbeck et al. (2005): „Methodenstandards zur Erfassung der 
Brutvögel Deutschlands“ erfasst. Die Lage der Brutreviere ist als Reviermittelpunkt (mög-
lichst zentraler Punkt im ermittelten Revier) auf der zu erstellenden Verbreitungskarte ge-
kennzeichnet. Die Einteilung in die Kategorien Brutnachweis und Brutverdacht richtet sich 
nach Südbeck et al. (2005). Nur Nachweise dieser Kategorien werden als Brutreviere gewer-
tet. Sogenannte Brutzeitfeststellungen, also einmalige Nachweise singender Männchen oder 
einmalige Sichtungen von Arten im UG, reichen in der Regel für eine Einordnung als Brutvo-
gel bzw. die Eintragung eines Brutreviers nicht aus (Südbeck et al. 2005). Alle einheimischen 
Brutvögel sind artenschutzrechtlich relevant, so dass das angetroffene Artenspektrum 
vollständig erfasst wurde. Dabei wurden alle Arten quantitativ erfasst. Die Vogelarten werden 
in der Revierkarte nach den ‚Monitoring häufiger Brutvögel in Deutschland‘, den ‚MhB-
Artkürzeln‘ vom Dachverband Deutscher Avifaunisten abgekürzt (siehe Tabelle 2). Der 
Untersuchungsbereich wurde zudem auch tagsüber auf potenzielle Quartierstätten für 
baumbewohnende Fledermausarten hin abgesucht. Die Bewertung als Lebensraum für 
Brutvögel erfolgt in Anlehnung an das Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten in 
Niedersachsen (Behm & Krüger, 2013). 
Die Fledermäuse  wurden in 6 Begehungen von April bis September in Anlehnung an die im 
NLT Papier (2014) vorgeschlagenen Zeitfenster für Fledermauserfassungen in 2017 erfasst 
(siehe Tabelle 1), wobei der Zeitraum in die meist von deutlich mehr Flugaktivität geprägte 
erste Nachthälfte gelegt wurde. Nachtdurchgänge während des Hochsommers zum Erfassen 
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von potenziell im oder am Rand des UGs brütender Eulen wurden mit der Erfassung von 
Fledermäusen am gleichen Datum bearbeitet. Die Fledermauserfassung erfolgte mittels 
eines Ultraschalldetektors (Fa. Petterson D240x, Schweden) und eines automatischen 
Ultraschall-Aufzeichnungsgeräts (Batlogger, Fa. Elekon, Schweiz), was eine Speicherung 
und visuelle Nachbestimmung der aufgenommenen Laute ermöglicht. Für die Bewertung 
eines Fledermauslebensraums gibt es keine vorgegebenen Kriterien. Veröffentlichte Arbeiten 
beziehen sich meist auf die Beurteilung von Konfliktpotenzial mit Windenergieanlagen und 
dem möglichen Kollisionsrisiko für Fledermäuse. Die Beurteilung des 
Fledermausaufkommens wird daher in diesem Fall verbalargumentativ in Bezug auf die 
Habitatstruktur und das erfasste Artenspektrum vorgenommen. 
 
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Termine der durchgeführten Kartierungen und die zu 
der Zeit vorherrschenden Witterungsbedingungen.  

 

Tabelle 1: Erfassungstermine und Witterungsbedingungen 

Kartierdurchgang Datum Temperatur (°C) Bewölkung (in Achteln) Windrichtung Windstärke (Bft) 

BV 1 03.04.2017 10°C 4/8 O 2 

BV 2 13.04.2017 10°C 3/8 NW 3 

BV 3 24.04.2017 2°C 5/8 O 1 

BV 4 15.05.2017 16°C 1/8 W 1 

BV 5 27.05.2017 14°C 0/8 W windstill 

BV 6 26.06.2017 18°C 4/8 W 3 

FLM 1 15.05.2017 17°C 8/8 - windstill 

FLM 2 18.06.2017 16°C 2/8 O 2 

FLM 3 01.08.2017 15°C 2/8 W 1 

FLM 4 24.08.2017 15°C 0/8 SO 2 

FLM 5 10.09.2017 12°C 0/8 SW 2 

FLM 6 27.09.2017 13°C 1/8 O 2 

 

4 Ergebnisse und Bewertung 

4.1 Brutvogelerfassung 

20 Vogelarten wurden 2017 als Brut- oder Gastvögel im Untersuchungsgebiet festgestellt. 
3 Arten, die als Brutvogel (mindestens „Brutverdacht“) bestätigt wurden, stehen als mindes-
tens Vorwarnliste (Kategorie V) auf der Roten Liste Niedersachsens bzw. Deutschlands oder 
sind nach Bundesartenschutzverordnung in der Kategorie "streng geschützt". Die Ergebnisse 
der Brutvogelkartierung im Plangebiet finden sind in Abbildung 3 dargestellt.  
 
Erläuterung des Begriffs „Ökologische Gilde“: Brutlebensraum-Schwerpunkt einer Art des 
• WL - Laubwald/Mischwald 
• WN - Nadelwald 
• HO - Halboffenland  
• O - Offenland 
• ST - strauch-/gebüschgeprägte Lebensräume 
• SI - Siedlungen, stark anthropogen geprägte Lebensräume 
• GF - Fließgewässer einschließlich der Ufergehölze 
• GS - Stillgewässer einschließlich der Ufergehölze/-vegetation und Uferstreifen 
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Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen Lebensraumtypen sind im wesentlichen 
Laubwald/Mischwald und randständig von Strauchvegetation geprägte Gehölze sowie  
Halboffenland. 

Tabelle 2 Brutvogelartenliste: Schutzstatus und Gefährdung der europäischen Vogelarten, die inner-
halb des UG 2017 als Brutvögel oder Nahrungsgäste /Brutzeitfeststellung im Plangebiet 
und dem 100m-Radius erfasst wurden. Die Arten sind auf der Revierkarte nach den ‚Moni-
toring häufiger Brutvögel in Deutschland‘, den ‚MhB-Artkürzeln‘ vom Dachverband Deut-
scher Avifaunisten abgekürzt. 

Familie, 
Deutscher Artname, MhB-Kürzel  

Wissenschaftlicher  
Artname 

Status/Anzahl BP 
RL 

Nds/TLW/D 
BArt 
SchV 

Ökol. Gilde 

Schreitvögel      

Graureiher Ardea cinerea GV V/V/* § GF, GS, O 

Hühnervögel      

Jagdfasan, Fa Phasianus colchicus BV/1 */*/* § HO, ST 

Greife      

Mäusebussard, Mb Buteo buteo GV */*/* §§ WN, WL 

Tauben      

Ringeltaube, Rt Columba palumbus BV/2 */*/* § WL, SI 

Sing- und Rabenvögel      

Eichelhäher, Ei Garrulus glandarius BZF */*/* § WL, WN, SI 

Blaumeise, Bm Parus caeruleus BV/2, BN/1 */*/* § SI, WL 

Kohlmeise, K Parus major BV/7, BN/1 */*/* § SI, WL 

Rauchschwalbe, Rs Hirundo rustica GV 3/3/3 § SI, O 

Zilpzalp, Zi Phylloscopus collybita BV/3 */*/* § WL, SI 

Mönchsgrasmücke, Mg Sylvia atricapilla BV/1 */*/* § WL, SI, HO 

Wintergoldhähnchen, Wg Regulus regulus BV/1 */*/* § WN 

Zaunkönig, Z Troglodytes troglodytes BV/2 */*/* § SI, WL, WN 

Star, S Sturnus vulgaris BV/2 3/3/3 § SI, WL 

Amsel, A Turdus merula BN/2, BV/5 */*/* § WL, SI, ST 

Rotkehlchen, R Erithacus rubecula BN/1, BV/4 */*/* § WL, WN, SI 

Heckenbraunelle, He Prunella modularis BV/2 */*/* § SI, WL, ST 

Haussperling, H Passer domesticus BV/6 V/V/V § SI 

Buchfink, B Fringilla coelebs BV/6 */*/* § WL, HO, SI 

Grünfink, Gf Carduelis chloris BV/2 */*/* § WL, HO 

Goldammer, G Emberiza citrinella BV/1 V/V/V § HO, ST 
Erläuterungen: RL - Nds: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Nipkov 

2015), D: Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Grüneberg et al. 2015), 
TLW = Rote Liste Niedersachsen Tiefland West, Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 
V = Vorwarnliste, * = ungefährdet. BNatSchG: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG, §§ = streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG. Unterstrichene Arten sind 
streng geschützte oder solche mit RL-Status ab Vorwarnliste. Status BV = Brutvogel, BZF = Brutzeit-
feststellung, GV = Gastvogel 

 

4.1.1 Lebensraumbewertung 

Die Bewertung eines Gebiets als Brutvogellebensraum wird meist nach dem Verfahren von 
Behm & Krüger (2013) vorgenommen. Das Untersuchungsgebiet ist aber zu klein (0,08 km²), 
um es auf diese Weise zu bewerten.  
Die Flächengröße des zu bewertenden Brutvogellebensraums muss nach Behm und Krüger 
zwischen 80 und 200 ha liegen, wodurch sich der untersuchte Raum nicht nach dieser Me-
thode bewerten lässt. Allein der Star wird unter einer Gefährdungskategorie (RL 3) geführt. 
Alle weiteren Arten, die mit mindestens Brutverdacht im UG erfasst werden konnten gelten 
als noch nicht gefährdet (RL V) oder als sog. Allerweltsarten, die überall ausreichend häufig 
vertreten sind. Dem UG wird daher ein geringer Wert als Brutvogellebensraum zugeschrie-
ben. 
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4.2 Fledermäuse 

Im Erfassungszeitraum in 2017 konnten 5 Fledermausarten jagend im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen werden. Dabei konzentrierten sich die Kontakte auf Wege mit den säumen-
den Gehölzen, den Rand der Kulturgehölzreihen und Bereiche der bestehenden Siedlungs-
bebauung. In der Übersichtskarte der registrierten Kontakte (s. Abbildung 4) ist dieses Ver-
breitungsmuster der meist jagenden Tiere gut zu erkennen. Die Erfassung eines Kontakts ist 
nicht gleichzusetzen mit dem Nachweis eines Individuums. Häufig auf denselben Wegen 
patrouillierende schnelle Arten wie z.B. die Breitflügelfledermaus oder auch die Zwergfle-
dermaus können durch diesen Umstand hohe Kontaktzahlen in einer Erfassungsnacht errei-
chen, wobei es sich aber durchaus nur um geringe Individuenzahlen handeln kann. Die Arten 
sind im ländlichen Kulturraum weit verbreitet und flächendeckend anzutreffen. Während der 
Ausflugkontrollen wurden keine Hinweise auf Quartierstandorte baumbewohnender Fleder-
mäuse innerhalb des UG festgestellt. 
 

Tabelle 3: Artenspektrum der im UG erfassten Fledermausarten und deren Schutzstatus 

Art und Schutzstatus Quartiere in Jagdhabitat 
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: 3, Nds.: 2 

Höhlen in alten, großen Bäumen 
jagt hoch und wenig 
strukturgebunden 

Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: V, Nds.: 2 

Spalten, in/an Gebäudedächern, 
Scheunen 

jagt großräumig 
strukturgebunden, 
Wallhecken, Waldränder, 
Siedlungen 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: G (gefährdete wandernde 
Art), NDS: 2 

Spalten in Bäumen, 
Spechthöhlen, 
Fledermauskästen 

Halboffenland, Siedlungen, 
strukturgebunden, 
vegetationsnah 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
FFH Anhang IV, RL D: -, Nds.: 3 

Spalten, in/an Gebäuden, 
Scheunen 

strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 
FFH Anhang II u. IV, RL D: *, Nds.: 2 

Spalten in/an Gebäuden, 
Scheunen, Bäumen 

strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

 Erläuterungen: D: BfN, 2009, Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Nds: Heckenroth et al., 
1991, Rote Liste Niedersachsen.  

 Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet 
 

5 Beschreibung der Wirkfaktoren  

• Bodenentnahmen, Abgrabungen, Aufschüttungen 
Die Einrichtung eines Neubaugebiets erfordert umfassende Bodenarbeiten für Funda-
mente, Straßenbau, Drainage und Ausschachtungen. Bodenveränderungen können gro-
ßen Einfluss auf die Habitatqualität für Insekten haben, die die Nahrungsgrundlage der 
meisten Vögel und Fledermäuse bilden. 

• Erschütterungen 
Erschütterungen durch Maschinen und Fahrzeuge während der Bauzeit haben durch 
Scheuchwirkung einen Effekt auf die Biotopqualität. 

• Licht 
Mit Störungen durch Licht (Beleuchtung von Fahrzeugen) ist zu rechnen. 

• Schallemissionen 
Es kommt es zu Lärmbelastungen durch Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen, die sich ne-
gativ auf störungsempfindliche Tierarten im nahen Umfeld auswirken können. 

• Visuelle Reize 
Die Anwesenheit von Menschen in der Nähe von möglichen Nahrungs- oder Vermeh-
rungsstätten störungsempfindlicher Arten bedeutet meist ein Unterlaufen der Fluchtdis-
tanzen dieser Arten und eine dauerhafte Scheuchwirkung. 
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6 Rechtliche Grundlagen 

Artenschutzrechtliche Verbote 
Die planungsrelevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1 
BNatSchG formuliert. Danach ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören; 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten er-
heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand einer lokalen Population einer Art verschlechtert; 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen 
der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zuläs-
sig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: Sind 
in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit 
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot 
des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. Falls erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen fest-
gesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere beson-
ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 
Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor. 
Anwendungsbereich 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz unterscheiden zwischen 
besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten. Alle streng geschützten Arten 
sind zugleich als deren Teilmenge auch besonders geschützte Arten. Welche Arten zu den 
besonders geschützten oder den streng geschützten gehören, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 
14 BNatSchG geregelt. 
 
Besonders geschützte Arten: 
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Ra-
tes vom 09.12.1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels (Abl. L 61 vom 03.03.1997, S. 1, L 100 vom 17.04.1997, S. 
72, L 298 vom 01.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.04.2006, S. 26), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 08.04.2008, S. 3) geändert worden ist, aufge-
führt sind, 
b) nicht unter Punkt a) fallende 
aa) Tier und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,  
bb) europäische Vogelarten, 
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt 
sind; 
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Streng geschützte Arten: 
besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  
aufgeführt sind; 
Den einheimischen europäischen Vogelarten kommt im Schutzregime des § 44 Abs. 1 
BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den Begriffsbestimmungen zählen sie zu den 
besonders geschützten Arten; hinsichtlich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng 
geschützten Arten gleichgestellt. Weiter sind einzelne europäische Vogelarten über die Bun-
desartenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng geschützte 
Arten definiert. 
 
Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht zuständigen 
Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zugelassen 
werden. Dies ist u.a. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
sozialer oder wirtschaftlicher Art möglich. 
Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht ge-
geben sind und sich der Erhaltungszustand einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 
16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. 
 

7 Beurteilung der zu erwartenden Beeinträchtigungen der Arten des An-
hangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie aller anderen Vogelarten und 
Fledermausarten 

Im Interesse eines effektiven Artenschutzes ist es gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 verboten, wild le-
bende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören. Die Erheblichkeit ist erreicht, sobald sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert. Dies ist der Fall, wenn durch die Störung der 
Bestand oder die Verbreitung von Anhang IV-Arten bzw. europäischen Vogelarten nachteilig 
beeinflusst wird. Zu berücksichtigen sind daher auch Handlungen, die Vertreibungseffekte 
bewirken oder Fluchtreaktionen auslösen. Weitere für die Planung zu berücksichtigende, 
streng geschützte Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie neben Fledermäusen und Vögeln 
wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht betrachtet. 
Unter Berücksichtigung verschiedener Gefährdungskriterien und der speziellen Habitatan-
sprüche werden im Rahmen der UsaP die Arten der oben aufgeführten Tiergruppen ermittelt, 
die hinsichtlich der Verbote des § 44 BNatSchG zu prüfen sind. Dabei werden besonders wie 
auch streng geschützte Arten nach ihren Brut-Lebensraumschwerpunkten zu ökologischen 
Gilden zusammengefasst. Im Fall des Vorkommens von streng geschützten oder Rote-Liste-
Arten sind diese in der Gildenbeschreibung zusätzlich hervorgehoben. Folgende Kriterien 
werden angewendet, um diese näher zu betrachtenden Tierarten auszuwählen: 
• aktuelles nachgewiesenes Vorkommen von streng geschützten oder Rote-Liste-Arten 

im Untersuchungsgebiet.  
• Wirkungsbetroffenheit von Brutvorkommen bzw. Reproduktion im nahen Umfeld des 

Eingriffsbereichs. 
Es werden jene Arten näher betrachtet, die im UG nachgewiesen wurden und/oder die von 
den Wirkfaktoren direkt betroffen sein können.  
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• Gefährdung 
Folgende Arten sind detailliert zu betrachten: 
− Fledermäuse als ausnahmslos streng geschützte Arten, 
− Vogelarten, die in einer Gefährdungskategorie der Roten Liste von Niedersachsen bzw. 

der regionalisierten Liste des Tieflands West sind (RL 0, 1, 2, 3 nach KRÜGER et al. 8. 
Fassung Stand 2015), 

− Vogelarten, deren Erhaltungszustand als ungünstig bis unzureichend oder ungünstig bis 
schlecht einzustufen ist, 

− Koloniebrüter, 
− Vogelarten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die Deutschland in hohem Maße 

verantwortlich ist, sobald eine Rechtsverordnung nach § 54 BNatSchG vorliegt. 
Für alle anderen Vogelarten gilt, dass eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung 
bei Einhaltung der empfohlenen Vermeidungsmaßnahmen wegen ihrer weiten Verbreitung, 
der fehlenden Gefährdung und des daher anzunehmenden günstigen Erhaltungszustandes 
nicht zu vermuten ist. 

7.1 Brutvogelarten 

Die Beurteilung erfolgt für zusammengefasste Gruppen von Arten gleicher Habitatansprüche 
(ökologische Gilden) mit unterschiedlichem Schutzstatus für die im UG vorkommenden 
Habitate (siehe Spalte ökologische Gilde in Tabelle 2). Die Prüfung erfolgt innerhalb einer 
Gilde auch für die Rote-Liste- und streng geschützte Arten, da die Lebensraumansprüche 
und die durch das Vorhaben zu erwartenden Effekte artübergreifend nahezu identisch sind. 
 
Gehölzbewohnende Arten (WL, WN)   
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt an oder in Gehölzen 
sowie ihre Niststätten direkt in oder an Bäumen oder innerhalb der Strauchschicht oder am 
Boden von Wald oder an Waldrändern haben. In dieser Gilde werden auch die Rote-Liste 
(inkl. Vorwarnliste)-Art Star (Nds:3/TLW: 3), mitbetrachtet. 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: nachgewiesen (Artenspektrum s.Tabelle 2). 
Der junge Gehölzbestand im Untersuchungsgebiet mit hauptsächlich Kultur- und Zierbäumen 
bietet ein geeignetes Nahrungshabitat sowie Schutz- und Nistgelegenheiten für die meisten 
der häufigen gehölzbewohnenden Vogelarten. Der Erhaltungszustand der lokalen Population 
wird aufgrund der geringen Anzahl an Individuen und der aufgefundenen 
Artenzusammensetzung als schlecht eingeschätzt. 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben werden laut Plan keine Gehölze auf den Flächen (s. Abbildung 2) 
beseitigt. Die einzig vertretene Rote Liste Art (mit Gefährdungsstatus) Star lebt häufig als 
Kulturfolger in Baumhöhlen oder Nistkästen in Siedlungsnähe. Die beiden Brutreviere 
befanden sich im UG in deutlicher Distanz zur Vorhabenfläche auf einem 
Siedlungsgrundstück und in einer älteren Eiche am nordöstlichen Rand des UG. Alle 
weiteren Arten sind zum größten Teil sogenannte "Allerweltsarten", die aufgrund ihrer wenig 
spezialisierten Ansprüche im ländlichen Landschaftsraum weit verbreitet sind. Ihre 
artspezifisch geringe Empfindlichkeit gegenüber den Auswirkungen des Vorhabens lässt 
unausweichliche Habitatverluste keine signifikanten Auswirkungen auf die jeweiligen 
Erhaltungsziele der lokalen Population haben. Die ökologische Funktionalität der betroffenen 
Fortpflanzungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Evtl. nötig werdende Fällungs- und 
Rodungsarbeiten werden außerhalb der Hauptbrutzeit von Vögeln (März bis Juli) 
durchgeführt. Außerdem müssen, als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust potenzieller 
Brutplätze von Höhlenbrütern für die gefällten Bäume 5 Höhlenbrüternistkästen (3 Kästen 
Kohlmeise/Kleiber, Schlupflochdurchmesser 32 mm und 2 Kästen Blaumeise/Sumpfmeise, 
Schlupflochdurchmesser 26 mm) in der Umgebung (etwa 50 - 100 m Abstand zum Baufeld) 
angebracht werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Kästen den jeweiligen 
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Bedürfnissen der Arten entsprechen. Um die Funktionalität der Kästen zu gewährleisten 
müssen diese außerdem jährlich gewartet werden und Effizienzkontrollen nach einem, zwei 
und fünf Jahren durchgeführt werden. 
Prognose de Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung, Lichtemissionen und optische 
Störreize zu erwarten. Erhebliche Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen 
können aber aufgrund der geringen Empfindlichkeit dieser Arten ausgeschlossen werden. 
Aufgrund des Angebots an Gärten mit Bäumen in angrenzenden Bereichen ist eine 
signifikante Beeinträchtigung der lokalen Population aber nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Strauch und Gebüsch bewohnende Arten (ST)   
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt an oder in 
Sträuchern und/oder verstrauchten Gräben sowie ihre Niststätten am Boden oder im Geäst 
von Hecken und Büschen im Umfeld sonst offener Flächen haben. 
 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: nachgewiesen (Artenspektrum s.Tabelle 2). 
Die Strauchbestände, Gebüsche und Hecken im UG bieten diesen Arten gute Bedingungen 
für Niststätten und insektenreiche Staudenflur- und Strauchvegetation zur Nahrungssuche. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird wegen der Kleinräumigkeit des UG und 
der geringen Individuendichte und Artenanzahl aber als schlecht eingeschätzt. 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben wird anteilig Vegetation innerhalb des überplanten Bereichs beseitigt. 
Hierdurch können potentielle Brutstätten verlorengehen und Individuen verletzt oder getötet 
werden. Die Arten sind im Landschaftsraum jedoch verbreitet, so dass sich die Verluste von 
potenziellen Brutstätten bei Einhaltung der Empfehlungen zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen nicht signifikant auf die jeweiligen Erhaltungsziele der lokalen 
Population auswirken. Die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten 
bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  
Für Vogelarten, die Strauch- und Buschvegetation als Lebens- und Fortpflanzungsstätten 
benötigen, entstehen mit der Anlage von Gärten und Hecken in einem Wohngebiet zudem 
neue geeignete Habitate. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Evtl. notwendige Rodungsarbeiten werden 
außerhalb der Hauptbrutzeit von Vögeln (März bis Juli) durchgeführt. 
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung und optische 
Störreize zu erwarten. Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen können aber 
aufgrund der geringen Empfindlichkeit dieser Arten gegenüber anthropogenen Störungen 
ausgeschlossen werden. Aufgrund des Angebots an Sträuchern und Wege säumenden 
Gehölzen in angrenzenden Bereichen ist eine erhebliche Beeinträchtigung der lokalen 
Population nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Offenland und Halboffenland bewohnende Arten (O, HO)   
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt in niedriger 
Vegetation am Boden von Grünland oder Agrarflächen (O) sowie ihre Niststätten am Boden 
in Mulden in oder zwischen Vegetation haben. Halboffenlandarten (HO) nutzen niedrige 
Sträucher oder einzeln stehende Bäume in sonst offener, wenig unterbrochener Landschaft 
als Nistgelegenheit und Lebensraum. In dieser Gilde wird auch die Rote-Liste (inkl. 
Vorwarnliste) -Art Goldammer (Nds: V/TLW: V) mitbetrachtet. 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: nachgewiesen (Artenspektrum s. Tabelle 2). 
Die Ackerflächen des UG bieten diesen Arten ausreichende Bedingungen. Eine typische 
Vogelart der Gilde Halboffenland (HO) ist hier die Goldammer.  
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Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Die Arten sind im Landschaftsraum verbreitet, so dass sich Verluste von potenziellen 
Brutstätten bei Einhaltung der Empfehlungen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nicht 
signifikant auf die jeweiligen Erhaltungsziele der lokalen Population auswirken. Die 
ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten bleibt im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Die Bauflächenvorbereitung wird außerhalb 
der Hauptbrutzeit von Vögeln (März bis Juli) durchgeführt. 
Reine Offenlandarten wie Feldlerche oder Kiebitz wurden im Rahmen der Erfassungstermine 
in 2017 nicht angetroffen.  
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung und optische 
Störreize zu erwarten. Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen können zwar 
nicht ausgeschlossen werden, sind aber in Anbetracht des angetroffenen Spektrums von 
wenig störungsempfindlichen Vogelarten nicht als erheblich einzustufen. Unter Einhaltung 
der Vermeidungshinweise in Kapitel 8 ist eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen 
Population nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 

7.2 Fledermausarten 

Alle europäischen Fledermausarten sind nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesarten-
schutzverordnung in der höchsten Schutzkategorie als „streng geschützte Arten“ eingestuft. 
Im Interesse eines effektiven Artenschutzes ist es gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 verboten, wild le-
bende Tiere der streng geschützten Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Der Schutzstatus der einzelnen Arten 
ist in der Tabelle 3 zu entnehmen. 
Die Anzahl von Fledermauskontakten war im Vergleich mit anderen Untersuchungsgebieten 
in 2017 für ein derart kleines UG relativ hoch. Die Ursachen hierfür können in der räumlichen 
Nähe möglicher Quartierstätten liegen. Der Übergang von Siedlungsbebauung zu offenen 
landwirtschaftlichen Flächen bietet Leitlinienstruktur in Form von Hecken, Gehölzen und Ge-
bäuden in unmittelbarer Nähe zu insektenreichen Offenflächen. Die meisten erfassten Kon-
takte waren Fledermäuse, die auf Jagd zwischen den Häusern und entlang der Hecken und 
Gehölze flogen. Daneben gab es Balzaktivität ab August von Zwerg und Rauhautfledermäu-
sen, die bei diesen Arten quartierunabhängig auch im Flug stattfindet. Das Artenspektrum ist 
typisch für das Tiefland West. Die Arten sind im ländlichen Kulturraum weit verbreitet und 
flächendeckend anzutreffen. Während der Ausflugkontrollen wurden keine Hinweise auf 
Quartierstandorte innerhalb des UG festgestellt. 
 
Die Gruppe der an Gebäude als Quartier gebundenen Fledermäuse : Breitflügelfleder-
maus (Eptesicus serotinus, Kürzel: Eser) und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus, Kür-
zel: Ppip) 
Breitflügelfledermaus -  Bestandssituation: mäßig häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): 
gleichbleibend. Die bevorzugten Jagdgebiete dieser Fledermausart werden durch struktur-
gebende Elemente im halboffenen Land wie Waldkanten, Alleebäume, Wallhecken vor Grün- 
oder Ackerland bevorzugt in der Nähe von Gewässern gebildet. Gärten in Siedlungen sind 
für diese Arten ebenfalls attraktive Jagdreviere und bieten Gelegenheit, in Dachstühlen und 
Spalten von Verkleidungen Quartierraum zu finden. Mit bis zu 16 km2 ist das Jagdrevier die-
ser Art relativ groß. 
Zwergfledermaus - Bestandssituation: sehr häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): gleich-
bleibend. Die bevorzugten Jagdgebiete dieser kulturfolgenden Fledermausart werden eben-
falls durch strukturgebende Elemente im halboffenen Land wie Waldkanten, aufgelichtete 
Mischwaldbestände in der Nähe von Grün- oder Ackerland bevorzugt in der Nähe von Ge-
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wässern gebildet. Gärten in Siedlungen sind für diese Arten ebenfalls attraktive Jagdreviere 
und bieten Gelegenheit, in Spaltenverstecken von Verkleidungen oder Holzdachstühlen 
Quartierraum zu finden.  
Das Fällen von Bäumen und roden von Sträuchern bedeutet den Verlust von Strukturen, die 
für diese Arten die “Leitlinien" zur Orientierung zwischen Quartieren und Jagdhabitat darstel-
len. Die Versiegelung von Grünland und das Roden von Strauchhecken bedeutet Verlust von 
attraktiven Jagdrevieren, in deren Nähe ein hohes Insektenaufkommen ist. 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben werden mögliche Jagdhabitate entlang an Sträuchern sowie deren 
Funktion als Leitlinie zwischen Quartieren und Jagdhabitaten in kleinem Umfang verschwin-
den. Die Arten sind im ländlichen Raum wie diesem durch Wallhecken und Sträucher unter-
brochenen Grünland- und Ackerflächen häufig anzutreffen. Da beide Arten auf Gebäude als 
Quartierstätten angewiesen sind, geht vom Vorhaben nicht die Gefahr der Zerstörung von 
Winter-, Sommer- oder Wochenstubenquartieren aus. Die ökologische Funktionalität der 
Fortpflanzungs- und Nahrungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: keine 
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Von einer Störung durch baubedingte Beeinträchtigungen wie Lärm und visuelle Effekte wie 
Lichtemissionen kann in einem geringen Maße ausgegangen werden. Von einer Störungs-
wirkung auf angrenzende Flächen ist nicht auszugehen. Aufgrund des Angebots an Grün- 
und Offenland, Hecken und Gehölzen in angrenzenden Bereichen ist eine signifikante Beein-
trächtigung der lokalen Population daher nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Die Gruppe der an Bäume als Quartier gebundenen Fledermäuse : Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula, Kürzel: Nnoc), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii, Kürzel: Pnat) und 
Fransenfledermaus (Myotis nattereri, Kürzel: Mnat) 
Großer Abendsegler - Bestandssituation: mäßig häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): 
gleichbleibend. Der Große Abendsegler hat von allen im UG vorkommenden Arten den größ-
ten Aktionsradius. Jagdreviere können bis zu 15 km von den Wochenstuben oder Sommer-
quartieren entfernt sein. Es dienen alte, große Bäume als Quartier und Balzstätte. Dabei sind 
vor allem bei allen baumhöhlenbewohnenden Arten die Tagesquartiere keine konstante 
Größe, sondern werden in gewissen Abständen gewechselt. Die Beziehung zwischen Ta-
gesquartier und Jagdhabitat kann also dynamisch sein und sich im Jahresverlauf ändern. 
Große Abendsegler ziehen im Herbst in Überwinterungsquartiere, die räumlich über mehrere 
hundert bis über tausend Kilometer von den Sommerquartieren entfernt liegen. Da diese Art 
auch ihre Sommerquartiere nur in ausreichend großen Baumhöhlen älterer Bäume bezieht, 
sind Quartierstandorte auf Alt- Uraltbäume beschränkt. Solcherart Quartierstätten sind im UG 
nicht vorhanden. Das durchschnittliche Alter der im UG vorhandenen Gehölze beträgt etwa 
20-30 Jahre. In solchen Bäumen finden sich selten Astausfaulungen oder Spechthöhlen von 
größeren Spechten, wie dem Schwarzspecht, die für den Großen Abendsegler als Quartier 
eine geeignete Größe aufweisen. 
Fransenfledermaus:  Bestandssituation: mäßig häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): stei-
gend. Fransenfledermäuse sind an Bäume als Sommerquartierstätte gebunden (in Ausnah-
mefällen überwintern sie auch in Baumhöhlen). Ihre Jagdreviere sind deutlich kleinräumiger 
als die der anderen Arten, und die Jagdflüge finden nah an Vegetationsstruktur gebunden 
statt. Die Situation stellt sich ähnlich dar wie beim Großen Abendsegler: Der Baumbestand 
des UG ist zu jung, um geeignete Quartierstätten bieten zu können. Die Rinde der Bäume ist 
noch glatt und ohne Bereiche in denen sich Höhlungen oder Spaltenverstecke bilden konn-
ten. Spechthöhlen von allgemein häufigen Arten wie dem Buntspecht waren im UG nicht 
nachweisbar. 
Rauhautfledermaus - Bestandssituation: häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): gleichblei-
bend. Die Rauhautfledermaus gilt als typische Waldart, die in strukturreichen Landschaften 
mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil vorkommt. Besiedelt werden Laub- und Kie-
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fernwälder gern in den Niederungen größerer Flüsse. Als Jagdgebiete werden vor allem in-
sektenreiche Waldränder, aber auch Siedlungen angenommen. Als Sommer- und Paarungs-
quartiere werden Spaltenverstecke an Bäumen bevorzugt, die meist im Wald oder an Wald-
rändern in Gewässernähe liegen. Genutzt werden Baumhöhlen, Fledermauskästen, Jagd-
kanzeln, seltener auch Holzstapel oder waldnahe Gebäudequartiere in Verkleidungen oder 
Holzdachstühlen. Rauhautfledermäuse legen vergleichsweise große Strecken (bis 8 km) 
zwischen den Sommerquartieren und ihren Jagdgebieten zurück. Daher kann davon ausge-
gangen werden, dass die im Gebiet erfassten Exemplare ihre Quartiere auch in weiter ent-
fernt liegenden Waldgebieten haben. 
 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Das Fällen von Bäumen in einem von diesen Arten genutzten Revier kann dieses in seiner 
Qualität so verändern, dass die Funktion als Lebensstätte nicht mehr aufrechterhalten wer-
den kann. Im drastischsten Fall werden bestehende Wochenstuben von Mutter- und Jungtie-
ren zerstört. Bei ausreichendem Baumalter muss daher vor dem Beginn von Baumfällarbei-
ten sichergestellt werden, dass sich dort keine Fledermausquartiere befinden, um einen Ver-
botstatbestand zu vermeiden. Im vorliegenden Untersuchungsgebiet ist das Alter der vor-
handenen Bäume und Sträucher nicht ausreichend, um Astlöcher und Höhlen aufzuweisen, 
die dem Großen Abendsegler und den kleineren Arten Quartiergelegenheit bieten können.  
Durch das Vorhaben werden anteilig Jagdhabitat über und an Sträuchern sowie deren Funk-
tion als Leitlinie zwischen Quartieren und Jagdhabitaten verschwinden. Der Große Abend-
segler jagt in Luftschichten, die wenig von Strukturveränderungen in Bodennähe beeinflusst 
sind. Die Arten sind in einem ländlichen Siedlungsraum wie diesem, häufig anzutreffen. Die 
ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Nahrungsstätten bleibt im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Baumfällarbeiten an größeren und/oder alten 
Bäumen (sofern für Zuwegungen außerhalb des UG notwendig) sollen während der Wo-
chenstubenzeit grundsätzlich ausgeschlossen werden und müssen in der Zeit von Oktober 
bis März erfolgen. Alternativ können potenzielle Fledermausquartiere mindestens vier Wo-
chen vor Beginn der Fällarbeiten und vor Beginn der Überwinterungszeit mittels Steigmög-
lichkeiten und Endoskopkamera durch sachverständige Betrachtung auf Quartiere unter-
sucht und gegebenenfalls verschlossen werden. Bei Befund sind Fällarbeiten auszusetzen, 
und nach Rücksprache mit der zuständigen Naturschutzbehörde ist ggf. die Erteilung einer 
Befreiung von artenschutzrechtlichen Verboten zu beantragen. 
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Von einer Störung durch bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen wie Lärm und visuel-
le Effekte kann in einem geringen Maße ausgegangen werden. Von einer Störungswirkung 
auf angrenzende Flächen ist nicht auszugehen. Aufgrund des Angebots an Grün- und Offen-
land in angrenzenden Bereichen ist eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen Population 
daher nicht zu befürchten.  
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 

8 Fazit und Empfehlungen 

Unter Betrachtung der Situation in 2017 ist die geplante Erweiterung des Neubaugebiets 
Habichtshorst ein geringer Eingriff in das bestehende Ökosystem der ansässigen europäi-
schen Vogel- und Fledermausarten.  
Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist das Bauvorhaben unter Beachtung der in den jeweiligen 
Artengilden beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen nicht als bedenklich einzustufen. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass für die europäischen Vogelarten ohne Gefähr-
dungsstatus oder ohne besondere ökologische Anforderungen wegen ihrer Anpassungsfä-
higkeit und ihres meist landesweit günstigen Erhaltungszustandes („Allerweltsarten“) bei 
Eingriffen nicht mit populationsrelevanten Beeinträchtigungen zu rechnen ist und somit nicht 
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gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG verstoßen wird. Das allgemein für 
alle Vogelarten gültige Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann durch die 
folgenden Vermeidungsmaßnahmen eingehalten werden. Im Folgenden sind das: Einhaltung 
der Fristen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG (Stand 01.März 2010) für notwendige Fällungs-, 
Rodungs- und Räumungsarbeiten (Verbot vom 1. März bis 30. September), die Entfernung 
von Büschen auf dem durch die Maßnahmen beanspruchten Gelände vor Beginn der Brut-
zeit (Februar bis Anfang August). 
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10 Anhang 

 
Abbildung 3: Bestand Brutreviere der Vogelarten in 2017 im Plangebiet (hell) und den unmittelbar angren-

zenden Strukturen. Artkürzel s. Tab. 2. Rote-Liste-Arten sind innerhalb des gesamten UG dar-
gestellt. Rot: Brutnachweis, Gelb: Brutverdacht, Grün: Brutzeitfeststellung bzw. Gastvogel. Quel-
le Satellitenbild: Verändert nach Google Earth © 2016 Digital Globe 
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Abbildung 4: Fledermauskontakte 2017 Legende: Erfassungstermine nach Farben markiert. Soz. bedeutet den 

Nachweis von Soziallauten (z.B. Balz) Quelle Satellitenbild: Verändert nach Google Earth © 2016 Di-
gital Globe 
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Abbildung 5: Blick von Osten auf die Reihen unterschiedlicher Ziergehölze in Kulturanpflanzung.  

 
Abbildung 6:  Reihen von jüngeren Ziergehölzen in Kulturanpflanzung 
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Abbildung 7: Dichte Vegetation aus überwiegend heimischen Sträuchern und Bäumen im Nordosten des UG 

 


